
Satzungsauszug 

 
§ 5 

Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft im Verein kann jede 
natürliche Person erwerben, sofern sein 
Zweck dem Fußballsport dient. 
 
 
2. Durch den Erwerb der Mitgliedschaft 
erkennt das Mitglied vorbehaltlos die 
Satzung und die erlassenen Ordnungen des 
Vereins und des Fußballverbandes 
Sachsen-Anhalt an. 
 
 
3. Voraussetzungen für den Erwerb der 
Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand 
gerichtet werden soll. Bei beschränkt 
Geschäftsfähigen, insbesondere 
Minderjährigen, ist der Antrag auch von dem 
gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. 
Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung 
der Mitgliedschaftsbeträge für den 
beschränkt Geschäftsfähigen. 
 
 
4. Der Vorstand entscheidet über den 
Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Im 
Falle der Ablehnung ist der Antrag der 
Mitgliedsversammlung zur Entscheidung 
vorzulegen. Die Entscheidung der 
Mitgliedsversammlung ist endgültig. 
 
 
5. Auf Vorschlag des Vorstandes kann die 
Mitgliedsversammlung einzelne Mitglieder, 
die besondere Leistungen für die 
Entwicklung des Vereins und des 
Fußballsports erbracht haben, zu 
Ehrenmitgliedern ernennen. Die Ernennung 
erfolgt auf Lebenszeit, wenn eine einfache 

Mehrheit der anwesenden Stimmen der 
Mitgliedsversammlung dem Vorschlag 
zustimmt.   
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

§ 7 
Mitgliedsbeiträge 

 
1. Bei Aufnahme in den Verein ist eine 
Aufnahmegebühr zu zahlen. Außerdem 
werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge 
erhoben. Zur Finanzierung besonderer 
Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller 
Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen 
erhoben werden. 
 
 
2. Höhe und Fälligkeit von 
Aufnahmegebühren, Jahresbeiträgen und 
Umlagen werden von der 
Mitgliedsversammlung festgesetzt. 
 
 
3. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur 
Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 
 
 
4. Der Vorstand kann in geeigneten Fällen 
Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder 
teilweise erlassen oder stunden.  
 
 
 
Aufnahmegebühr: 
 
 Erwachsene:  10,00 € 
 Kinder/Jugendliche: 10,00 € 
 
 
Beitrag: 
 
 Erwachsene:  7,50 € (90,- €) 
 Rentner*:  5,00 € (60,- €) 
 Kinder:   3,00 € (36,- €) 
 

 
Bankverbindung: 

Bank: Volksbank Halle 
SWIFT: DE152421741 
IBAN:  DE27  8009  3784 0008 4600 60 

 
 
 
*Anmerkung: 
Rentner, Studenten, Arbeitslose, 
Wehrdienstleistende, Azubi´s und Ruheständler 

 

 



Ich werde  
      Mitglied  
 
 

 
 
 
 
 
Name:      ……………………..   
 
Vorname:     ………………..…… 
 
Geburtsdatum: …………………......  
 
 
Ich beantrage die Mitgliedschaft  
beim Ballspielclub 99 Laucha e.V. 
 
 
 
 
Ich erkenne die Satzung und die  
erlassenen Ordnungen des Vereins  
und des Fußballverbandes  
Sachsen-Anhalt vorbehaltlos an. 
 
 
 
 
 
 
 
………………  ……………… 
 
Ort, Datum  Unterschrift 

 
 

 

 

Antragsformular 

 

 

Antrag  

auf  

Mitgliedschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballspielclub 

1999 

Laucha e.V. 

 

 

 

 

 

 


